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'Amtsgeri~ht Kiei'

Be sc h I·u s Ei

In dem Ermlt:f:ll:lngsverfahren g'egi2!n

wegen Betruges

wird gern: §§ 95 Abs. 2, 7'0 Abs. 1 StPO gegen die

Kassenärztliche Vereinigung!

Vorstand, bestehend aus/

(im Folgenden: 1<4.>, vertr:eten du'rch den

ein O~dnungsgeld in Höhe von 250,00 € f~stgesetzt.

Gründe:

Die KVI. hat die Hera'usgabe vo~ Gegenständ~n, die als Beweismittel für d~s vorliegend·e(, ..... ,

Ermittlungsverfahren von Bedeutung sein' könr~enJohne gesetzli~hen Grung verweigert ... . ./

Gegen, den Beschuldigten besteht der Anfangsverdacht, in der Praxis

im Zeitraum 03.08.2004 bis 07.05.2008 P.räveritionsJeistungen mit den

GOPs ~1731 und 01740 unrechtmäßig·zum Nachteil deri ,abgerechnet·

zu h,aben, strafbar als Betrug dLJ,rch~ehrere selbstä~dige Handlungen, jeweils in einem be­

. sonders schweren Fall nach §§ 263 Abs. 1, Abs.' 3 Nr. 1, 53 StGB. Der Verdachf ergibt sich

aus den Angaben de

Die KY.wurde durch Schreiben der Staatsanwaltschaft Kiel vom 10.02.2011 gebE3ten,bin-. '

nel! drei Wochsn gut lesbare, originalgetreue Ablichtungen derSammelerklä~ngen und Ho-,
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norarbescheide des Beschuldigten für die Quartale [11/2004bis 11/2008zu übersenden, da die....

Übermittlung jedenfalls nach § 69 Abs. 1 Nr. 28GB X zulässig sei. In dem vorausgegang'e- .

nen Schriftverkehr hatte die "Staatsanwaltschaft der 1<'/.unter dem 21.12.2010 bereits den I'

Gegenstand des Verfahrens mitgeteilt.

"Die t<Y:1I ve~eig~r:te mit ~'chreiben vom 11.02.2011 tmte~ Hin~eis auf den Sozialdateil-'

schutz die Herausgabe. Ihrer Ansic~t nc,lch.bedürfe .es einer-richterlic~en Anordnung geIT!.

§ 73 Abs .. 3.SGB X. Wegen der Einz(?lheiten wird auf das Schreiben dEtrK4vom

24.02.201 ~, BI. 76 d: A.', B~zu~ genomm~n. Die ~teJl~e ~eiter mit, ilir~ Prüfung habe

ber~its erge~e~, dass der B.eschuldigte in nicht unerheblichem Umf~ng Präventi.onsleis.tun-

gen fehlerhaft a~gerechnet (:labe.

· .. ' .

Bei den genannten Unterlag.en .handelt es .sich um Gegenstände, die L S. d. §' 94 Abs."1· .

stpO als Beweismittel in Betracht kommert .
. . \ ... '

. Die Staatsanwaltschaft war befugt, nach § 95 Abs. 1 StPO die Herausgabe der genannten

Unterlagen ;zu ~erlangen, oh~e ~ass es ~es 'Vo~lieg~riS einer ri~hterlichen Anordnung' ode~. . .. , .

von Gefahr im,verzug b~dürfte (vgl. L? Lübeck NJW 2000, '3~48; Meyer-~oßner, StPQ,53.

Auflage,'§ 95, Rdnr. 2 m. w. N.). Das Verlangen nach Ablichtungen .der Unterlagen stellt ein'

Minus hierzu dar.

Das Sözial~eheimnis steht der Hera~s~~be nicht entgegen. Die Übermittlung ist jedenfalls

nach § 69 Abs." 1 Nr. ? 8GB X zulässig.

Nach .§ 69 Abs. 1 Nr. l' SGB X ist 'die Übermittlung yon Sozialdater) zulässig f.ür die Erfüllung

einer gesetzlichen Aufgabe der ü.be.rmittelnden Stelle l1ach diesem Gesetzbuch. Nacn §6~f

Abs. 1 Nr. 2 SGB X ist die Übemittlung von' Sozialdaten auch zulässig für die Durchführung

eines mit der Erfüllu~g einßr Aufgabe nach Nr. 1 zusamme"nhängenden gerichtlichen Verfah':......

rens, einschließlich eines Strafverfahrens. Als .gesetzliche Aufgabe nach diesem Gesetz-,

buch" ist jede Aufgabe anzusehen, die sich aus dem SGB insgesamt, ni.cht nur SGB X, ergibt'

(von Wulffen, SGB X; 7. Auflage 2010, § 69, Rdnr. 13). Eingeschlossen si~d insbesondere..

. auch Aufgaben, soweit sie den in § 358GB Igenc3nnten Stellen - wie den Kassenarztlichen· .

Vereinigungen - durch Gese~zugewiesen sind (§ 67 Abs. 2 Nr. 4 SGB.X). Die Bekämpfung

von Fehlve~halt~n ir:n GeSUndheftswese~ und damit auch des Abrechnungsbetrugs' gehört

nach § 81a 8GB V zu den Aufgaben der Kassenärztlichen Vereinigungen (Hellmann/Herffs .. ." I

Der ärztliche" Abrethnungsbetrug; Rdrir. 49~; Teyssen, Vom' Umfang sta"atsanwaltschaftlicher..

Ermittlungsrechte am Beispi~1 des kassen~rztlichen Abrechnungsbetruges, NStl 1986, 529,

.. 531). Unter "Strafverfahren"" ist auch das staatsanwaltschaftliehe Ermittlungsverfahren zu
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verstehefl (Hardtung, Auskunftspfli~~t der Sozialbehörden nach § 69,1 Nr. 1,SGB X im

staatsanwaltsch'aftlichen Ermittlungsverfahren, NJYV1992,211,212 m:w. N.; vo"n Wulffen, a,

" 'a.,9:', Rdnr. 27 a. E.; AG Saarbr.ücken wistra '1,9-97,360). '/ .

Z,:"ar räumt § 81 a f..bs. 4 SGB V den Kassenärztlichen Vereinigungen insoweit 'einen Ermes­

senspielraum ein, als sie die Staatsanwqltschaft nur von solchen Sachverhalten "unverzüg-'•• ' • I

liyh" zu unterrichten hat, bei denen ~ine'Prüfung ergeben hat, dass 'nicht ~ur,eine geringfügi-'

ge Bedeutung für die gesetzliche Kr<:tnkenversicherung besteht. Abs. 1 der Vorschrift, 'der ' -. '

ihnen die Aufgabe'ztlweist, F:ätlen und Sachv~rhalten nachzuge~en, die.auf Unregelmäßig-

keit~':1 oder autrecht,s~idrige oderzweckwidrige Nutzung von Finanzmitteln·ini ?usammen..;
, hang mit den Aufgaben der jeweiligen Kassenärztlichen Ve'reinigung oder Kassenär.ztlichen........ ~, '

.. Bundesvereinigung hindeut~n, kennt'eine deraJ:tige Einschränkung jedoch nicht...

Letztlich kann die Frage, inwieweit den KassenärztlichenVereinigungen' ein Ermes~eli ein-, '

'geräumt ist, auch dahinstehen, weil sich sowohl' aus der Schil,derung des Verfahrensgegens-'... ' ..

tands durch die Staatsanwalts.chaft vom 21.12.2010 als auch aus den eigenen Feststellun-I ,I •

gen der K_ die' diese mit Schreiben vom 1'1.02.2011 mitgeteilt hat, ergibt, dass eine nicht

, nur geringfügig'e Bedeutung für die gesetzliche Ki'ankenversicnerung besteht.

' •• I •

In Anbetracht d~r Schwere des Tatvqrwurfs war das Herausgabeverlange~ der Staatsan.:

wartschaft ~uch nicht-unverhältnisrnäßig.

Die Anord~U,ng ~i~,es q~dnung~gelds in Höhe von 250,00 '€ ?c,heint ausreichend, ,die.

als Körperschaft des öfferltl!ches Rechts zur Herausgabe zu bevJegen.

Amtsgericht, Abt. 43

Kiel, 05. 05. 2011


